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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Tag	 I N H A LT � Seite

Gesetz zur Änderung  
des Nachbarrechtsgesetzes

Vom 4. Februar 2014

Der Landtag hat am 29. Januar 2014 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Nachbarrechtsgesetzes

Das Nachbarrechtsgesetz in der Fassung vom 8. Januar 
1996 (GBl. S. 54), geändert durch Artikel 63 des Geset-
zes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 507), wird wie folgt 
geändert: 

1.	Nach § 7 b wird folgender § 7 c eingefügt:

	 »§ 7 c

	 Überbau durch Wärmedämmung

	� (1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grund-
stücks haben zu dulden, dass eine Wärmedämmung, 
die nachträglich auf die Außenwand eines an der 
Grundstücksgrenze stehenden Gebäudes aufgebracht 
wurde, sowie die mit dieser in Zusammenhang stehen-
den untergeordneten Bauteile auf das Grundstück 
übergreifen, soweit und solange

1.	� diese die Benutzung des Grundstücks nicht oder 
nur geringfügig beeinträchtigen und eine zulässige 
beabsichtigte Nutzung des Grundstücks nicht oder 
nur geringfügig behindern und

2.	� die übergreifenden Bauteile nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften zulässig oder zugelassen 
sind.

	� Eine nur geringfügige Beeinträchtigung im Sinne von 
Satz 1 Nummer 1 liegt insbesondere dann nicht vor, 
wenn die Überbauung die Grenze zum Nachbargrund-
stück in der Tiefe um mehr als 0,25 m überschreitet. 
Die Duldungspflicht besteht nur, wenn im Zeitpunkt 
der Anbringung der Wärmedämmung eine vergleich
bare Wärmedämmung auf andere, die Belange der 
Eigentümer beziehungsweise Nutzungsberechtigten 
schonendere Weise mit vertretbarem Aufwand nicht 
vorgenommen werden konnte.

	� (2) Die Duldungspflicht nach Absatz 1 ist ausge-
schlossen, wenn

1.	� die Errichtung des betroffenen Gebäudes an der 
Grundstücksgrenze öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten widerspricht, es sei denn, der jeweilige Eigen
tümer beziehungsweise Nutzungsberechtigte des 
überbauten Grundstücks kann sich hierauf nach 
den Vorschriften des öffentlichen Rechts nicht oder 
nicht mehr berufen, oder
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2.	� die Anbringung einer Wärmedämmung mit zumin-
dest entsprechender räumlicher Ausdehnung be-
reits im Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes 
üblich war.

	� (3) Den Eigentümern und dinglich Nutzungsberech-
tigten des überbauten Grundstücks ist ein angemesse-
ner Ausgleich in Geld zu leisten. Soweit nichts ande-
res vereinbart wird, gelten § 912 Absatz 2 und §§ 913 
und 914 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ent-
sprechend.

	� (4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte des überbau-
ten Grundstücks können verlangen, dass die Eigen
tümer des durch den Wärmeschutzüberbau begünstig-
ten Grundstücks die gedämmte Fassade in einem 
ordnungsgemäßen Zustand erhalten.

	� (5) Die Veranlasser des Überbaus haben den Eigen
tümern oder Nutzungsberechtigten des überbauten 
Grundstücks den durch den Überbau entstehenden 
Schaden ohne Rücksicht auf Verschulden zu ersetzen. 
Veranlassern stehen Eigentümer des durch den Wär-
meschutzüberbau begünstigten Grundstücks gleich, 
wenn sie den Überbau zwar nicht veranlasst haben, 
ihn aber dulden.«

2.	�Die bisherigen §§ 7 c bis 7 e werden die §§ 7 d bis 7 f 
und in Absatz 3 des bisherigen § 7 d wird die Angabe 
»§ 7 c« durch die Angabe »§ 7 d« ersetzt.

3.	§ 16 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:

		  »4.	 a)	� mit artgemäß mittelgroßen oder schma-
len Bäumen wie Birken, Blaufichten, 
Ebereschen, Erlen, Robinien (›Aka
zien‹), Salweiden, Serbischen Fichten, 
Thujen, Weißbuchen, Weißdornen und 
deren Veredelungen, Zieräpfeln, Zier-
kirschen, Zierpflaumen und mit ande-
ren Gehölzen artgemäß ähnlicher Aus-
dehnung,

			   b)	� mit Obstbäumen auf stark wachsen-
den Unterlagen und veredelten Wal-
nußbäumen sowie

			   c)	� mit Pappeln in Kurzumtriebsplanta
gen (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 des Bun- 
deswaldgesetzes) mit einer Umtriebs-

				    zeit von höchstens zehn Jahren,� 4 m;

			�   die Gehölze nach Buchstabe c dürfen die 
Höhe von 12 m nicht überschreiten, es sei 
denn, dass der Abstand nach Nummer 5 
eingehalten wird;«.

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	� In Satz 1 werden die Wörter »Die Abstände« 
durch die Wörter »Der Abstand« und das Wort 
»ermäßigen« durch das Wort »ermäßigt« er-
setzt.

bb)	�In Satz 1 und Satz 2 werden jeweils die Anga-
ben »bis 4 Buchst. a« gestrichen.

cc)	 Satz 3 wird aufgehoben.

c)	� In Absatz 3 werden die Wörter »Absatz 1 Nr. 1 
und 2« durch die Wörter »Absatz 1 Nummern 1, 2 
oder 4 Buchstabe c« ersetzt.

4.	�In § 23 Absatz 2 werden nach dem Wort »erwerbsgar-
tenbaulich« die Wörter »oder landwirtschaftlich« ein-
gefügt.

5.	§ 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

	� »Sind Gehölze im Sinne des § 16 Absatz 1 Num-
mer 4 oder 5 betroffen, so beträgt die Verjährungs-
frist zehn Jahre.«

b)	� Am Ende des neuen Satzes 5 wird der Punkt durch 
ein Semikolon ersetzt und folgender Satz angefügt:

	� »dasselbe gilt im Falle des § 16 Absatz 1 Nummer 4 
Buchstabe c, wenn die Umtriebszeit von zehn Jah-
ren überschritten wird.«

Artikel 2

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

(2) Für zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits 
bestehende Gehölze gilt § 16 Absatz 2 in der bisherigen 
Fassung.

(3) § 26 ist in der durch Artikel 1 geänderten Fassung auf 
alle an dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes be
stehenden und noch nicht verjährten Ansprüche anzu-
wenden.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 4. Februar 2014

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Dr. Schmid

	 Krebs	 Friedrich

	 Gall	 Untersteller

	 Stoch	 Bonde

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Altpeter

	 Öney	 Dr. Splett

		  Erler
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	 »(2) Bekanntmachungen des Wahlvorstands kön-
nen zusätzlich elektronisch mittels der in der 
Dienststelle üblicherweise genutzten Informa
tions‑ und Kommunikationstechnik vorgenom-
men werden. In diesem Fall genügt es, die Be-
kanntmachung an einer geeigneten Stelle in der 
Hauptdienststelle und, falls davon abweichend, 
am dienstlichen Sitz des Vorsitzenden des Wahl-
vorstands auszuhängen; in der elektronischen 
Fassung der Bekanntmachung ist anzugeben, an 
welchem Ort der schriftliche Aushang erfolgt. 
Eine ausschließliche elektronische Bekanntma
chung ist nur zulässig, wenn alle wahlberechtig-
ten Beschäftigten der Dienststelle über einen 
eigenen Zugang zur üblicherweise in der Dienst-
stelle genutzten Informations- und Kommunikati-
onstechnik verfügen. Bei der Bekanntmachung in 
elektronischer Form sind technische oder pro-
grammtechnische Vorkehrungen zu treffen, dass 
die Bekanntmachungen des Wahlvorstands nicht 
durch andere Personen als Mitglieder des Wahl-
vorstands verändert werden können. Dies gilt für 
die elektronische Übermittlung von Bekanntma-
chungen des Wahlvorstands an andere Stellen ent-
sprechend, wofür sichere Übertragungswege zu 
nutzen und Dateiformate zu verwenden sind, de-
ren Veränderung einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand erfordert.« 

  3.	§ 5 wird wie folgt gefasst:

	 »§ 5

	 Feststellung der Zahl der Beschäftigten 
	 und der Anteile der Geschlechter

	 Der Wahlvorstand stellt die Zahl der in der Regel Be-
schäftigten und ihre Verteilung auf die Gruppen (§ 4 
Absatz 3 und 4 des Gesetzes) sowie die Anteile von 
Frauen und Männern an den in der Regel Beschäftig-
ten und in den Gruppen fest. Maßgebend für die 
Feststellungen ist der zehnte Arbeitstag vor Erlass 
des Wahlausschreibens. Der Wahlvorstand legt dabei 
den zu dem Stichtag absehbaren Beschäftigtenstand 
zugrunde, der voraussichtlich über die Hälfte der 
Amtszeit des Personalrats in der Dienststelle vorhan-
den sein wird. Übersteigt die Zahl der in der Regel 
Beschäftigten 50 nicht, stellt der Wahlvorstand au-
ßerdem die Zahl der wahlberechtigten Beschäftigten 
fest.«

  4.	§ 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Der Wahlvorstand stellt ein Verzeichnis der 
wahlberechtigten Beschäftigten (Wählerverzeich-
nis) getrennt nach den Gruppen der Beamten und 
der Arbeitnehmer auf (§ 15 Absatz 1 a des Geset-
zes).«

Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der Wahlordnung  

zum Landespersonalvertretungsgesetz

Vom 28. Januar 2014

Auf Grund von § 107 Absatz 1 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes in der Fassung vom 1. Februar 1996 
(GBl. S. 205), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2013 (GBl. S. 329), wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Wahlordnung  
zum Landespersonalvertretungsgesetz

Die Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz 
vom 14. Oktober 1996 (GBl. S. 677), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2005 
(GBl. S. 658, 659), wird wie folgt geändert:

  1.	§ 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »§ 24 Absatz 2 Satz 2, § 45 Absatz 1 Satz 2 und 
§ 47 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes gelten für die 
Wahlhelfer entsprechend.«

b)	 In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter »und 
Schreibkräfte« durch die Wörter », die üblicher-
weise in der Dienststelle genutzte Informations- 
und Kommunikationstechnik und Büropersonal« 
ersetzt.

c)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »(3) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner 
Mitglieder und der Ersatzmitglieder für das jewei-
lige Mitglied in der durch den Personalrat be
stimmten Reihenfolge unverzüglich nach seiner 
Wahl oder Bestellung in der Dienststelle bekannt. 
Die Zusammensetzung des Wahlvorstands ist bis 
zur Bekanntmachung des Wahlergebnisses aus
zuhängen; § 2 Absatz 2 gilt entsprechend. Im Be-
reich der Forstverwaltung können die Namen der 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Wahlvor
stands den Waldarbeitern, wenn ein Aushang 
nicht möglich ist, auch in sonstiger geeigneter 
Weise bekanntgegeben werden.«

d)	 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

	 »Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder anwesend sind; die Stellvertretung 
durch Ersatzmitglieder, wenn Mitglieder ausge
schieden oder zeitweilig verhindert sind, ist zuläs-
sig.«

  2.	§ 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b)	 Es wird folgender Absatz 2 angefügt:
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und Männer entfallen sollen. § 7 Absatz 2 gilt ent-
sprechend.«

  7.	§ 8 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe »Abs. 1« ge-
strichen und die Wörter »sechs Wochen« durch 
die Wörter »zwei Monate« ersetzt.

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

	 »2. � den Tag, die Zeit und den Ort der Wahl 
(§ 22 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes),«.

bb)	In Nummer 3 wird die Angabe »§ 5 Satz 2« 
durch die Angabe »§ 5 Satz 4« ersetzt.

cc)	In Nummer 5 wird das Wort »wahlberechtig-
ten« durch die Wörter »in der Regel« ersetzt.

dd)	Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5 a 
eingefügt:

	 »5 a. � die Angabe, wie viele Sitze im Personal-
rat und in den Gruppen auf Frauen und 
Männer entfallen sollen (§ 7 a),«.

ee)	In Nummer 6 wird die Angabe »§ 4 Abs. 1« 
durch die Angabe »§ 4 Nummer 2« ersetzt.

ff)	 In Nummer 7 werden die Wörter », das 
Landespersonalvertretungsgesetz und diese 
Wahlordnung« sowie die Angabe », § 9« ge-
strichen.

gg)	Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 7 a 
eingefügt:

	 »7 a. � den Hinweis, wo und wann das Lan
despersonalvertretungsgesetz und diese 
Wahlordnung zur Einsicht aufliegen 
oder in elektronischer Form eingesehen 
werden können (§ 9),«.

hh)	Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

	 »9. � den Hinweis, dass Frauen und Männer im 
Personalrat entsprechend ihren Anteilen 
an den in der Regel Beschäftigten der 
Dienststelle und in den Gruppen entspre-
chend ihrem Anteil an den in der Regel 
beschäftigten Gruppenangehörigen ver-
treten sein sollen (§ 15 Absatz 1 des 
Gesetzes),«.

ii)	 In Nummer 13 wird die Angabe »§ 17 Abs. 4 
bis 6« durch die Wörter »§ 17 Absatz 4, 5 und 
6« ersetzt.

jj)	 In Nummer 14 wird das Wort »öffentlich« ge-
strichen.

kk)	In Nummer 15 wird das Wort »bekanntgege-
ben« durch das Wort »bekanntgemacht« er-
setzt.

ll)	 In Nummer 16 werden die Wörter »im Fall 
der Verhinderung« gestrichen und die Angabe 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Das Wählerverzeichnis kann in schriftlicher 
Form einer Wählerliste oder einer Wählerkartei 
oder bis zum Beginn der Wahlhandlung in elekt
ronischer Form einer Wählerdatei geführt werden. 
Der Wahlvorstand kann bestimmen, dass für jede 
Gruppe ein besonderes Wählerverzeichnis anzu-
legen ist. Das Gleiche gilt für Außenstellen, 
Nebenstellen und Teile einer Dienststelle. Schrift-
liche Wählerlisten müssen gebunden oder gehef-
tet sein. Bei schriftlichen Wählerkarteien müssen 
die Behälter, in denen die Karteikarten aufbe-
wahrt werden, verschließbar und mit einer Vor-
richtung versehen sein, die jede einzelne Kartei
karte festhält und die unberechtigte Entnahme 
oder Einfügung von Karteikarten unmöglich 
macht. Elektronische Wählerdateien können als 
Liste, Tabelle oder Datenbank geführt werden, da-
bei darf die Schreibberechtigung für Änderungen 
in der Wählerdatei nur den Mitgliedern des Wahl-
vorstands eingeräumt sein und jede Änderung 
muss protokolliert werden und nachverfolgbar 
aufgezeichnet sein.« 

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	Satz 2 Halbsatz 1 wie folgt gefasst:

	 »Im Wählerverzeichnis sind ferner die Anteile 
von Frauen und Männern an den in der Regel 
Beschäftigten innerhalb der Gruppen der Be-
amten und Arbeitnehmer anzugeben (§ 15 Ab-
satz 1 des Gesetzes);«.

bb)	In Satz 5 wird am Ende folgender Halbsatz 
eingefügt:

	 »; bei Führung als elektronische Wählerdatei 
tritt an die Stelle der Unterschrift ein unver-
wechselbares, zuvor vom Wahlvorstand für 
seine Mitglieder festgelegtes Namenskürzel«. 

d)	 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

	 »Die Auflegung durch Gewährung von Einsicht 
in die elektronisch geführte Wählerdatei ist nicht 
zulässig.«

  5.	In § 7 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe »§ 15« durch 
die Wörter »§ 15 Absatz 1 a bis 4« ersetzt.

  6.	Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt:

	 »§ 7 a

	 Anteilige Vertretung nach Geschlechtern

	 Besteht der Personalrat aus mindestens drei Mitglie-
dern, so ermittelt der Wahlvorstand nach den Grund-
sätzen der Verhältniswahl, wie viele Sitze im Perso-
nalrat auf Frauen und Männer entfallen sollen. Sind 
beide Gruppen im Personalrat vertreten, ermittelt der 
Wahlvorstand nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl, wie viele Sitze in der jeweiligen Gruppe, der 
mehr als ein Sitz im Personalrat zusteht, auf Frauen 
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zu erreichen, oder das Vorliegen einer schrift-
lichen Begründung für ein Abweichen von 
dem Erfordernis.« 

b)	 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 3 wird die Angabe »§ 17 Abs. 4 
und 5« durch die Wörter »§ 17 Absatz 4, 5 
und 6« ersetzt.

bb)	In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 7 
angefügt:

	 »7. � die ohne schriftliche Begründung keine 
ausreichende Zahl von Frauen und Män-
nern enthalten, um die anteilige Ver
tretung der Geschlechter im Personalrat 
und in den Gruppen zu erreichen (§ 17 
Absatz 4 a des Gesetzes, § 7 a).«

13.	§ 17 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird das Wort »Bekanntgabe« 
durch das Wort »Bekanntmachung« ersetzt.

b)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Unverzüglich nach Beschlussfassung über 
die Wahlvorschläge (§§ 14 und 15 Absatz 3), 
spätestens jedoch fünf Arbeitstage vor dem 
Wahltag, gibt der Wahlvorstand die zugelasse-
nen Wahlvorschläge bekannt.«

bb)	Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

	 »Enthält ein zugelassener Wahlvorschlag 
keine ausreichende Zahl von Frauen und 
Männern, um die anteilige Vertretung der Ge-
schlechter im Personalrat und in den Gruppen 
zu erreichen, ist die dazu abgegebene Begrün-
dung mit dem jeweiligen Wahlvorschlag be-
kanntzumachen (§ 17 Absatz 4 a des Gesetzes, 
§ 14 Absatz 1 Nummer 6). Die Wahlvor
schläge, gegebenenfalls mit dazu abgegebener 
Begründung, sind bis zur Bekanntmachung 
des Wahlergebnisses auszuhängen; § 2 Ab-
satz 2 gilt entsprechend.« 

c)	 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 1 wird das Wort »Wahlumschlä-
gen« durch das Wort »Stimmzettelumschlä-
gen« ersetzt.

bb)	In Nummer 2 wird das Wort »öffentlich« ge-
strichen.

14.	In § 18 werden nach der Angabe »(§ 7)« die Wörter 
»sowie die anteilige Vertretung nach Geschlechtern 
(§ 7 a)« eingefügt.

15.	§ 19 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 wird das Wort »Wahlumschlag« durch 
das Wort »Stimmzettelumschlag« ersetzt.

»§ 23« durch die Angabe »§§ 23 und 23 a« er-
setzt.

c)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

	 »(3) Der Wahlvorstand gibt das Wahlausschreiben 
am Tag des Erlasses in der Dienststelle bekannt. 
Das Wahlausschreiben ist bis zur Bekannt
machung des Wahlergebnisses auszuhängen; § 2 
Absatz 2 gilt entsprechend.«

d)	 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a einge-
fügt:

	 »(3 a) Wahlberechtigten Beschäftigten, die für 
längere Dauer beurlaubt, abgeordnet, zugewiesen 
oder aus sonstigen Gründen nicht in der Dienst-
stelle beschäftigt sind, soll der Wahlvorstand eine 
Abschrift des Wahlausschreibens übersenden. Die 
Übersendung kann auch in geeigneter elektroni-
scher Form erfolgen. Von der Übersendung an die 
wahlberechtigten Beschäftigten im Sinne von 
Satz 1 in der Kultusverwaltung kann der Wahlvor-
stand, insbesondere bei Wahlen zu schulischen 
Personalvertretungen absehen, wenn das Wahl-
ausschreiben nach § 2 Absatz 2 elektronisch be-
kanntgemacht wird und für diese Beschäftigten 
Zugang zu dieser Form der Bekanntmachung be-
steht.«

  8.	§ 9 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Der Wahlvorstand legt vom Tag des Erlasses des 
Wahlausschreibens bis zur Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses das Landespersonalvertretungsge
setz und diese Wahlordnung zur Einsicht der Be-
schäftigten auf oder macht bekannt, wo sie in elekt-
ronischer Form abgerufen werden können.«

  9.	In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort »Wahl-
vorstand« das Wort »schriftlich« eingefügt.

10.	In § 11 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a ein-
gefügt:

	 »(1 a) Jeder Wahlvorschlag muss mindestens so viele 
Bewerber enthalten, wie erforderlich sind, um die 
anteilige Verteilung der Sitze im Personalrat und in
nerhalb der Gruppen auf Frauen und Männer zu er
reichen (§ 7 a). Entspricht der Wahlvorschlag diesem 
Erfordernis nicht, ist die Abweichung schriftlich zu 
begründen.«

11.	§ 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

	 »Maßgebend ist jeweils der Zugang des Wahlvor-
schlags in Schriftform.«

12.	§ 14 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 6 ange-
fügt:

	 »6. � die ausreichende Benennung von Frauen und 
Männern, um die anteilige Vertretung der Ge-
schlechter im Personalrat und in den Gruppen 
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	 »§ 23 a

	 Wahl von Beschäftigten außerhalb der Dienststelle

	 Für die wahlberechtigten Beschäftigten, die für län-
gere Dauer beurlaubt, abgeordnet, zugewiesen oder 
aus sonstigen Gründen nicht in der Dienststelle be
schäftigt sind, kann der Wahlvorstand die Briefwahl 
anordnen. § 23 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.« 

20.	In § 24 werden das Wort »Wahlumschläge« jeweils 
durch das Wort »Stimmzettelumschläge« und das 
Wort »Wahlumschlägen« durch das Wort »Stimm
zettelumschlägen« ersetzt.

21.	In § 25 wird das Wort »Wahlumschlag« jeweils 
durch das Wort »Stimmzettelumschlag« ersetzt.

22.	§ 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »Der Wahlvorstand fertigt eine Wahlniederschrift; 
sie soll von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvor-
stands unterzeichnet werden.« 

b)	 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	Im einleitenden Satzteil wird das Wort 
»Diese« durch die Wörter »Die Wahlnieder-
schrift« ersetzt.

bb)	In Nummer 10 wird das Wort »Stellvertreter« 
durch das Wort »Ersatzmitglieder« ersetzt.

23.	§ 29 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

	 »(1) Der Wahlvorstand gibt die Namen der als 
Personalratsmitglieder gewählten Bewerber in der 
Dienststelle bekannt. Das Wahlergebnis ist für die 
Dauer von zwei Wochen an den gleichen Stellen 
wie das Wahlausschreiben auszuhängen; § 2 Ab-
satz 2 gilt entsprechend.«

b)	 In Absatz 2 wird das Wort »öffentliche« gestri-
chen.

24.	In § 30 wird das Wort »aufbewahrt« durch die Wör-
ter »in schriftlicher Form aufbewahrt; elektronisch 
gespeicherte Daten und Wahlunterlagen sind unver
züglich zu löschen, sobald die Gültigkeit oder Un-
gültigkeit der Wahl feststeht« ersetzt.

25.	In § 32 Absatz 2 Satz 3 wird nach Nummer 5 fol-
gende Nummer 5 a eingefügt:

	 »5 a. � wie viele Frauen und Männer im Personalrat 
vertreten sein sollen (§ 7 a),«. 

26.	In § 37 Absatz 2 wird das Wort »öffentliche« gestri-
chen.

27.	In § 39 Absatz 3 Satz 2 wird nach Nummer 4 fol-
gende Nummer 4 a eingefügt:

	 »4 a. � wie viele Frauen und Männer im Personalrat 
vertreten sein sollen (§ 7 a),«. 

28. 	§ 43 wird wie folgt geändert:

b)	 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

	 »Der Wähler ist nicht gebunden, eine bestimmte 
Anzahl von Stimmen an Bewerber eines bestimm-
ten Geschlechts zu vergeben.«

16.	§ 20 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

	 »Stimmzettel, Stimmzettelumschläge, Wähler-
verzeichnis«.

b)	 In Absatz 2 werden das Wort »Wahlumschläge« 
durch das Wort »Stimmzettelumschläge« und das 
Wort »Wahlumschlag« durch das Wort »Stimm
zettelumschlag« ersetzt.

c)	 Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

	 »(3) Vor Beginn der Wahlhandlung hat der Wahl-
vorstand das Wählerverzeichnis in Form einer 
elektronischen Wählerdatei abzuschließen, auszu-
drucken und zu heften oder zu binden. Der Wahl-
handlung ist das Wählerverzeichnis in schriftli-
cher Form zugrunde zu legen. Entsprechendes gilt 
für besondere Wählerverzeichnisse für Gruppen 
sowie für Außenstellen, Nebenstellen und Teile 
einer Dienststelle.« 

17.	§ 21 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »Wahlum-
schlag« durch das Wort »Stimmzettelumschlag« 
ersetzt.

b)	 In Absatz 4 werden das Wort »Wahlumschlags« 
durch das Wort »Stimmzettelumschlags«, das 
Wort »Wahlumschläge« jeweils durch das Wort 
»Stimmzettelumschläge« und das Wort »Wahl-
umschlag« jeweils durch das Wort »Stimmzettel-
umschlag« ersetzt.

18.	§ 22 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 1 werden die Wörter »Zeitpunkt der 
Wahl verhindert ist, seine Stimme persönlich 
abzugeben, hat der Wahlvorstand auf sein Ver-
langen« durch die Wörter »Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, hat der Wahlvorstand auf An-
trag« und das Wort »Wahlumschlag« durch 
das Wort »Stimmzettelumschlag« ersetzt.

bb)	In Satz 2 wird die Angabe »§ 7« durch die An-
gabe »§ 8« ersetzt.

b)	 In den Absätzen 2, 3 und 6 wird das Wort »Wahl-
umschlag« jeweils durch das Wort »Stimmzettel-
umschlag« ersetzt.

c)	 In Absatz 5 wird das Wort »Wahlumschlags« je-
weils durch das Wort »Stimmzettelumschlags« 
ersetzt.

19.	Nach § 23 wird folgender § 23 a eingefügt:
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Dienststellen, für die der Bezirkspersonalrat 
zu wählen ist, absehbaren Beschäftigten
stand zugrunde, der voraussichtlich über die 
Hälfte der Amtszeit des Bezirkspersonalrats 
vorhanden sein wird,«.

d)	 Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4 a ein-
gefügt:

	 »4 a. � auf Grund der Anteile von Frauen und Män-
nern nach der Nummer 4 zu ermitteln, wie 
viele Sitze im Bezirkspersonalrat und in den 
Gruppen auf Frauen und Männer entfallen 
sollen (§ 7 a),«.

e)	 In Nummer 6 wird das Wort »aufzulegen« durch 
das Wort »bereitzustellen« ersetzt.

f)	 In Nummer 8 wird das Wort »Wahlumschläge« 
durch das Wort »Stimmzettelumschläge« ersetzt.

g)	 In Nummer 9 werden das Wort »Wahlumschlä-
gen« durch das Wort »Stimmzettelumschlägen« 
und das Wort »Wahlumschläge« durch das Wort 
»Stimmzettelumschläge« ersetzt.

h)	 In Nummer 11 wird die Angabe »§ 34 Abs. 1« 
durch die Angabe »§ 23 a« ersetzt.

30.	§ 45 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

	 »(2) Der örtliche Wahlvorstand gibt die Namen 
seiner Mitglieder und der Ersatzmitglieder für das 
jeweilige Mitglied in der durch den Personalrat 
bestimmten Reihenfolge sowie die Namen der 
Mitglieder des Bezirkswahlvorstands und der Er-
satzmitglieder für das jeweilige Mitglied in der 
durch den Bezirkspersonalrat bestimmten Reihen-
folge unverzüglich nach seiner Bestellung in der 
Dienststelle bekannt. Die Zusammensetzung des 
Wahlvorstands ist bis zur Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses auszuhängen; § 2 Absatz 2 gilt 
entsprechend.«

b)	 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a einge-
fügt:

	 »(3 a) Für die Durchführung der Wahl des Be-
zirkspersonalrats bei den Landratsämtern ist der 
Wahlvorstand für die Wahl des Personalrats beim 
Landratsamt als örtlicher Wahlvorstand zuständig 
(§ 55 Absatz 4 Satz 3 des Gesetzes).«

c)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)	Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

	 »2.  � die Zahl der in der Dienststelle in der 
Regel Beschäftigten und ihre Verteilung 
auf die Gruppen (§ 4 Absatz 3 und 4 des 
Gesetzes) festzustellen (§ 5) und diese 
Zahlen unverzüglich dem Bezirkswahl-
vorstand mitzuteilen; der örtliche Wahl-
vorstand legt dabei den am zehnten 
Arbeitstag vor Erlass des Wahlaus-

a)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b)	 Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

	 »(2) Mitteilungen zwischen den Wahlvorständen 
können elektronisch mittels der in der Dienststelle 
und zwischen Dienststellen üblicherweise genutz-
ten Informations‑ und Kommunikationstechnik 
übermittelt werden, soweit die Schriftform nicht 
vorgeschrieben ist oder sich aus der Natur der Sa-
che ergibt, insbesondere bei der Übermittlung der 
Wahlniederschriften. Für die Übermittlung sind 
sichere Übertragungswege zu nutzen und Datei-
formate zu verwenden, deren Veränderung einen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert, je-
doch dem örtlichen Wahlvorstand die Möglichkeit 
zur Ergänzung lässt (§ 46 Absatz 3).«

29.	§ 44 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1 a ein-
gefügt:

	 »1 a. � auf Grund der Mitteilungen der örtlichen 
Wahlvorstände festzustellen, welche Be-
schäftigten durch Abordnung, Zuweisung 
oder Personalgestellung mehreren Dienst-
stellen im Geschäftsbereich der Mittelbe-
hörde, bei welcher der Bezirkspersonalrat 
zu bilden ist, als Beschäftigte zugehören, zu 
bestimmen, bei welcher Dienststelle diese 
Beschäftigten zur Wahl des Bezirkspersonal
rats berechtigt sind, und dies den örtlichen 
Wahlvorständen aller für die Wahlausübung 
in Frage kommenden Dienststellen recht
zeitig vor der Wahl zur Berücksichtigung im 
Wählerverzeichnis mitzuteilen,«.

b)	 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

	 »2.  � auf Grund der Mitteilungen der örtlichen 
Wahlvorstände die Zahl der in der Regel 
Beschäftigten und ihre Verteilung auf die 
Gruppen (§ 4 Absatz 3 und 4 des Gesetzes) 
festzustellen (§ 5); der Bezirkswahlvor-
stand legt dabei den am zehnten Arbeitstag 
vor Erlass des Wahlausschreibens bei den 
Dienststellen, für die der Bezirkspersonalrat 
zu wählen ist, absehbaren Beschäftigten
stand zugrunde, der voraussichtlich über die 
Hälfte der Amtszeit des Bezirkspersonalrats 
vorhanden sein wird,«.

c)	 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

	 »4.  � auf Grund der Mitteilungen der örtlichen 
Wahlvorstände die Anteile von Frauen und 
Männern an den in der Regel Beschäftigten 
innerhalb der Gruppen der Beamten und Ar-
beitnehmer (§ 15 Absatz 1 des Gesetzes) 
festzustellen (§ 5); der Bezirkswahlvor
stand legt dabei den am zehnten Arbeitstag 
vor Erlass des Wahlausschreibens bei den 

58509_GBl_02_2014.indd   71 05.02.14   09:47



72	 GBl. vom 11. Februar 2014� Nr. 3

	 »(4 a) Der örtliche Wahlvorstand soll wahlberech-
tigten Beschäftigten, die für längere Dauer beur-
laubt, abgeordnet, zugewiesen oder aus sonstigen 
Gründen nicht in der Dienststelle beschäftigt sind, 
eine Abschrift des von ihm ergänzten Wahlaus-
schreibens übersenden (§ 8 Absatz 3 a).«

e)	 In Absatz 5 werden das Wort »Wahlumschläge« 
durch das Wort »Stimmzettelumschläge« und die 
Wörter »Wertbrief durch die Post zu übersenden 
oder auf andere sichere Weise zu übermitteln« 
durch die Wörter »Übergabeeinschreiben oder auf 
andere sichere Weise zu übersenden« ersetzt.

31.	§ 46 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter »sechs Wochen« 
durch die Wörter »zwei Monate« ersetzt. 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 5 wird das Wort »wahlberechtig-
ten« durch die Wörter »in der Regel« ersetzt.

bb)	Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5 a 
eingefügt:

	 »5 a. � die Angabe, wie viele Sitze im Bezirks-
personalrat und in den Gruppen auf 
Frauen und Männer entfallen sollen 
(§ 7 a),«.

cc)	In Nummer 6 wird die Angabe »§ 4 Abs. 1« 
durch die Angabe »§ 4 Nummer 2« ersetzt.

dd)	Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

	 »7.  � den Hinweis, dass die wahlberechtigten 
Beschäftigten nur bei der Dienststelle, 
zu der sie am Wahltag gehören, wählen 
können und dass die wahlberechtigten 
Beschäftigten, die mehreren Dienststel-
len angehören, nur bei einer Dienst
stelle, zu der sie am Wahltag gehören, 
denselben Bezirkspersonalrat wählen 
können (§ 55 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 54 Absatz 4 Nummer 1 des Geset-
zes),«.

ee)	Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

	 »9.  � den Hinweis, dass Frauen und Männer 
im Bezirkspersonalrat entsprechend ih-
ren Anteilen an den in der Regel Be-
schäftigten und in den Gruppen entspre-
chend ihrem Anteil an den in der Regel 
beschäftigten Gruppenangehörigen ver-
treten sein sollen (§ 15 Absatz 1 des 
Gesetzes),«.

ff)	 In Nummer 12 wird die Angabe »§ 17 Abs. 4 
und 5« durch die Wörter »§ 17 Absatz 4, 5 
und 6« ersetzt.

gg)	In Nummer 13 wird das Wort »öffentlich« ge-
strichen.

schreibens absehbaren Beschäftigten
stand zugrunde, der voraussichtlich  
über die Hälfte der Amtszeit des 
Bezirkspersonalrats vorhanden sein 
wird,«.

bb)	Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2 a 
eingefügt:

	 »2 a. � mitzuteilen, welche Beschäftigten auf-
grund Abordnung, Zuweisung oder Per-
sonalgestellung welchen anderen Dienst- 
stellen im Geschäftsbereich der Mittel- 
behörde, bei welcher der Bezirksper- 
sonalrat zu bilden ist, ebenfalls als 
Beschäftigte zugehören,«.

cc)	In Nummer 3 werden das Wort »wahlberech-
tigten« durch die Wörter »in der Regel« er-
setzt und das Wort »schriftlich« gestrichen.

dd)	Die Nummern 5 und 6 werden wie folgt ge-
fasst:

	 »5.  � das Wahlausschreiben des Bezirkswahl-
vorstands zu ergänzen und unverzüglich 
in der Dienststelle bekanntzumachen; 
das ergänzte Wahlausschreiben ist bis 
zur Bekanntmachung des Wahlergebnis
ses auszuhängen; § 2 Absatz 2 gilt ent-
sprechend (§ 8 Absatz 3, § 46 Absatz 3),

	 6.   �  das Landespersonalvertretungsgesetz 
und diese Wahlordnung zur Einsicht 
durch die Beschäftigten aufzulegen oder 
bekanntzumachen, wo sie in elektroni-
scher Form abgerufen werden können 
(§ 9),«.

ee)	In Nummer 7 wird die Zahl »23« durch die 
Angabe »23 a« ersetzt.

ff)	 In Nummer 8 werden das Wort »Wahlum-
schlägen« durch das Wort »Stimmzettelum-
schlägen« ersetzt und nach dem Wort »Be
zirkswahlvorstand« die Wörter »als Über- 
gabeeinschreiben oder auf andere sichere 
Weise« sowie nach dem Wort »übergeben« 
die Wörter »; die Wahlniederschrift ohne An-
lagen kann zusätzlich elektronisch übermittelt 
werden (§ 43 Absatz 2)« eingefügt.

gg)	Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

	 »9.  � das vom Bezirkswahlvorstand festge-
stellte Wahlergebnis bekanntzumachen; 
das Wahlergebnis ist für die Dauer von 
zwei Wochen an den gleichen Stellen 
wie das Wahlausschreiben auszuhän-
gen; § 2 Absatz 2 gilt entsprechend 
(§ 29 Absatz 1).«

d)	 Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4 a einge-
fügt:
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	 (2) Erfolgt die Wahl nach § 60 Absatz 1 a des Geset-
zes in einer Wahlversammlung der wahlberechtigten 
Beschäftigten im Sinne von § 57 des Gesetzes, wird 
in geheimer Wahl mit Stimmzetteln nach den Grund-
sätzen der Mehrheitswahl aufgrund von Wahlvor-
schlägen, die aus der Mitte der Teilnehmer an der 
Wahlversammlung gemacht werden können, ge-
wählt. Die Einzelheiten des Wahlverfahrens be-
stimmt der Wahlvorstand in sinngemäßer Anwen
dung der Vorschriften über die Mehrheitswahl. Das 
Wahlergebnis ist unverzüglich nach Abschluss der 
Wahlhandlung in der Wahlversammlung festzustel
len. Im Anschluss an die Wahlversammlung sind die 
Gewählten unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen und ist das Wahlergebnis in der Dienststelle be-
kanntzumachen.«

36.	In § 53 Satz 2 werden nach dem Wort »Feiertage« 
die Wörter », Heiligabend und Silvester« eingefügt.

37.	Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Übergangsvorschriften

§ 1

Vorabstimmungen

Vor dem 11. Dezember 2013 durchgeführte Vorabstim-
mungen nach § 4 der Wahlordnung zum Landespersonal-
vertretungsgesetz (LPVGWO) für regelmäßige Perso
nalratswahlen im Jahr 2014 sind unwirksam. Sie sind 
erneut durchzuführen. Der Wahlvorstand gibt spätestens 
vier Wochen vor Erlass des Wahlausschreibens bekannt, 
dass erneut Vorabstimmungen durchgeführt werden kön-
nen, deren Ergebnis ihm binnen sechs Arbeitstagen nach 
der Bekanntmachung vorliegen muss. Der Ablauf dieser 
Frist tritt in § 8 Absatz 1 LPVGWO an die Stelle der 
Frist nach § 4 LPVGWO.

§ 2

Wahlausschreiben

(1) Ist ein Wahlausschreiben (§ 8 LPVGWO) für regel-
mäßige Personalratswahlen im Jahr 2014 vor dem 11. 
Dezember 2013 erlassen worden, prüft der Wahlvorstand 
unverzüglich, ob sich an den in dem Wahlausschreiben 
bekanntgemachten Angaben aufgrund des Gesetzes zur 
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes, des 
Landesrichter- und ‑staatsanwaltsgesetzes und anderer 
Vorschriften vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 329) Ände-
rungen ergeben haben. Ist dies der Fall, stellt der Wahl
vorstand die Änderungen in einer Niederschrift fest. 

(2) Wahlausschreiben, die nach der Feststellung nach 
Absatz 1 nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chen, sind unwirksam. Der Wahlvorstand macht dies be-

hh)	In Nummer 14 werden die Wörter »für den 
Fall der Verhinderung« gestrichen.

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 2 werden die Wörter », das 
Landespersonalvertretungsgesetz und die 
Wahlordnung« sowie die Angabe »und § 9« 
gestrichen.

bb)	Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2 a 
eingefügt:

	 »2 a. � den Hinweis, wo und wann das Lan
despersonalvertretungsgesetz und diese 
Wahlordnung zur Einsicht aufliegen 
oder in elektronischer Form eingesehen 
werden können (§ 9),«.

cc)	In Nummer 5 wird die Angabe »§ 23« durch 
die Angabe »§§ 23 und 23 a« ersetzt.

dd)	In Nummer 7 wird das Wort »Wahlumschlag« 
durch das Wort »Stimmzettelumschlag« er-
setzt.

32.	§ 48 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort »wahlbe-
rechtigten« jeweils durch die Wörter »in der Re-
gel« ersetzt.

b)	 In Absatz 3 Nummer 3 wird das Wort »einge-
schrieben« durch die Wörter »als Übergabeein-
schreiben oder auf andere sichere Weise« ersetzt.

c)	 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

	 »Für jedes Mitglied des Bezirkswahlvorstands 
können Ersatzmitglieder der jeweiligen Gruppe 
bestellt werden (§ 20 Absatz 3 des Gesetzes).« 

33.	In § 49 Satz 3 werden nach dem Wort »gelten« die 
Wörter »§ 43 Absatz 2 und« eingefügt.

34.	In § 50 Absatz 2 Nummer 3 wird das Wort »Wahlum-
schläge« durch das Wort »Stimmzettelumschläge« 
ersetzt.

35.	§ 52 wird wie folgt gefasst:

	 »§ 52

	 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung

	 (1) Sofern nicht nach § 60 Absatz 1 a des Gesetzes 
eine Wahlversammlung stattfindet, finden auf die 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Ju
gend- und Auszubildendenvertretung die §§ 1 bis 42 
mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwen-
dung:

	 1. � die Mitglieder der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung werden in gemeinsamer Wahl gewählt,

	 2. � die Vorschriften über die Gruppenwahl gelten 
nicht,

	 3. � dem Wahlvorstand muss mindestens ein nach 
§ 12 des Gesetzes in den Personalrat wählbarer 
Beschäftigter angehören. 
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kannt und erlässt unverzüglich ein neues Wahlausschrei-
ben, mit dem die Wahl erneut eingeleitet wird.

(3) Abweichend von § 8 Absatz 1 Satz 1 LPVGWO ist 
das Wahlausschreiben spätestens sechs Wochen vor dem 
Wahltag zu erlassen, wenn der Wahlvorstand zum Zeit-
punkt der Verkündung dieser Verordnung bereits den 
Wahltag in der Zeit vom 1. April bis 30. April 2014 fest-
gelegt hat.

Artikel 3

Neubekanntmachung

Das Innenministerium kann den Wortlaut der Wahlord-
nung zum Landespersonalvertretungsgesetz in der im 
Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung mit 
neuer Paragrafenfolge und neuer Inhaltsübersicht be-
kanntmachen und Unstimmigkeiten des Wortlauts besei-
tigen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 11. Dezember 
2013 in Kraft.

stuttgart, den 28. Januar 2014

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

	 Dr. Schmid	 Krebs

	 Friedrich	 Gall

	 Stoch	 Bonde

	 Stickelberger	 Bauer

	 Hermann	 Altpeter

	 Öney	 Dr. Splett

		  Erler

Verordnung des Innenministeriums  
zur Änderung der Kommunalwahlordnung

Vom 22. Januar 2014

Auf Grund von § 55 Absatz 1 des Kommunalwahlgeset-
zes in der Fassung vom 1. September 1983 (GBl. S. 429), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. 
April 2013 (GBl. S. 55, 56), wird verordnet:

Artikel 1

Die Kommunalwahlordnung vom 2. September 1983 
(GBl. S. 459), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
30. April 2013 (GBl. S. 95), wird wie folgt geändert:

1.	§ 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nummer 1 werden die Wörter »den Vorna-
men« durch die Wörter »die Vornamen« er-
setzt.

bb)	In Nummer 2 werden nach dem Wort »Wahl-
raumes« die Wörter »und ob dieser barrierefrei 
ist« eingefügt.

cc)	 Nach Nummer 6 wird folgende neue Num-
mer 7 eingefügt:

	 »7. � einen Hinweis, wo Wahlberechtigte Infor-
mationen über barrierefreie Wahlräume 
erhalten können,«.

dd)	Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8.

b)	 In Absatz 2 werden nach dem Wort »Wahlschei-
nes« die Wörter »mit Briefwahlunterlagen« einge-
fügt.

c)	 In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe »Nr. 2, 3, 5 bis 
7« durch die Wörter »Nummern 2, 3 und 5 bis 8« 
ersetzt.

2.	In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem 
Wort »kann« die Wörter »und ob der Ort der Einsicht-
nahme barrierefrei ist« eingefügt.

3.	§ 11 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort »ange-
geben« durch die Wörter »von der Ausgabestelle 
voreingetragen« ersetzt.

b)	 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

	 »Wird die Versendung des Wahlscheins und der 
Briefwahlunterlagen an eine andere Anschrift als 
die Wohnanschrift des Wahlberechtigten in einer 
Form nach § 10 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 bean-
tragt, gehört zur Versendung die gleichzeitige Ver-
sendung einer Mitteilung an die Wohnanschrift des 
Wahlberechtigten.«

4.	§ 23 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 Satz 1 und 3 und Absatz 3 wird jeweils 
das Wort »Wahlzelle« durch das Wort »Wahlka-
bine« ersetzt.

b)	 In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort 
»Wahlzellen« durch das Wort »Wahlkabinen« er-
setzt.

5.	In § 29 Absatz 2 Satz 1 und 3 und Absatz 6 Satz 1 
Nummer 4 und § 30 Absatz 2 Satz 2 wird jeweils das 
Wort »Wahlzelle« durch das Wort »Wahlkabine« er-
setzt.

6.	In § 35 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »des Ortes 
und« gestrichen.

7.	Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Vorderseite wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem mit »Achtung Briefwähler und Brief-
wählerinnen!« überschriebenen Hinweis wer-
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Bekanntmachung des Staatsministeriums 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages 

über den Südwestrundfunk

Vom 8. Januar 2014

Der am 3. Juli 2013 unterzeichnete Staatsvertrag über 
den Südwestrundfunk (SWR-Staatsvertrag) – Druck
sache 15/4403 – zwischen dem Land Baden-Württem-
berg und dem Land Rheinland-Pfalz ist nach seinem § 44 
Absatz 1 Satz 1 am 1. Januar 2014 in Kraft getreten.

stuttgart, den 8. Januar 2014� Murawski

den in Satz 2 nach dem Wort »Unterschrift« 
das Komma und das Wort »Ort« gestrichen.

bb)	Bei der Versicherung an Eides statt wird die 
Zeile zur Angabe des Ortes und des Datums so-
wie die darunter stehenden Wörter »(Ort)« und 
»(Datum)« gestrichen.

cc)	 In den Unterschriftszeilen der Versicherung an 
Eides statt für den Wähler und die Hilfsperson 
wird jeweils vor den Wörtern »Vor- und Fami-
lienname« das Wort »Datum,« eingefügt.

b)	 Auf der Rückseite wird der Abschnitt »Wie wählen 
Sie durch Briefwahl?« wie folgt geändert:

aa)	 Beim zweiten Spiegelstrich werden nach den 
Wörtern »Stimmzettelumschlag/Stimmzettel
umschläge*« folgende Wörter eingefügt:

	 »(der/die* Stimmzettelumschlag/Stimmzettel
umschläge* kommt/kommen* später ungeöff-
net in die Wahlurne)«.

bb)	Beim vierten Spiegelstrich werden die Wörter 
»von Ort und Datum« durch die Wörter »des 
Datums« ersetzt.

8.	In Anlage 13 wird die Rückseite des Musters des 
Wahlbriefumschlags wie folgt gefasst:

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

(2) Für Bürgermeisterwahlen und Abstimmungen, für die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung die 
Bekanntmachung der Wahl nach § 3 Absatz 2 des 
Kommunalwahlgesetzes bereits erfolgt ist, finden die 
Bestimmungen der Kommunalwahlordnung in der vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Fassung An-
wendung.

stuttgart, den 22. Januar 2014� Gall
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Berichtigung des Gesetzes zur Änderung  
des Landespersonalvertretungsgesetzes, des 
Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes 

und anderer Vorschriften  
vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 329, 355)

In § 83 a Absatz 1 muss es anstelle von »§§ 74, 7 a  
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3« richtig heißen: »§§ 74, 
74 a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3«
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